
Zweites
Blatt.

18.

Der Enztäler . s
Neuenbürg , Samstag de» 30 . Januar 1913._ j?3. Jahrgang.

Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht
mit dem Bemerken , daß jede Uebertretung (worunter auch verspätete oder unvoll¬
ständige Meldung fällt ) , sowie jedes Anreizen zur Uebertretung der erlassenen
Vorschrift , soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind , nach § 9 Ziffer „b " des „Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4 . Juni 1851 " mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft wird.

81 . j
von der Verfügung betroffene Gegenstände.

s ) Meldepflichtig und beschlagnahmt sind vom festgesetzten Meldrtag ab
bis auf Weiteres sämtliche Vorräte der nachstehend aufgeführten Klassen in festem
und flüssigem Zustand (einerlei ob Vorräte einer , mehrerer oder sämtlicher Klaffen
vorhanden sind), mit Ausnahme der in 8 5 aufgeführten Bestände.
Klaffe 1. Kupfer : unverarbeitet , raffiniertes und unrasfiniertes Rohkupfer jeder

Art , auch Elrktrotytkupfer.
Klaffe 3 . Kupfer : vorgearbeitet , insbesondere geschmiedet , gewalzt , gezogen,

gegossen, gepreßt , gestanzt , gespritzt, geschnitten, z. B . Drähte,
Seile , Bleche . Schienen . Stangen , Profile , Schalen , Kessel,
Röhren , Nieten , Schrauben , unfertige Armaturen,
unfertige Gußstücke , Feuerbüchsen , plattiert mit
einem Kupfergehalt von mindestens 10 °/° des Gesamt¬
gewichts usw. Ausgenommen sind Drähte mit einem Durch¬
messer von weniger als 0.5 mm . j

Klaffe 3 . Kupfer : vorgearbeitet wie in Klaffe 2 . verzinnt oder mit einem
andern Ueberzug aus Metall oder Farbe . !

Klasse 4 . Kupfer : Drähte von mindestens 0 .5 mm Durchmesser mit einer
Umhüllung von Faserstoffmaterial , insbesondere von Papier , ^
Baumwolle . Jute (ausgenommen sind seideumhüllte und
mit Gummi isolierte Drähte ) und blanke Bleikabel für eine
Betriebespannung bis einschließlich 6600 Volt mit einem
Gesamtkupferquerschnitt von mindestens 95 qmm.

Klaffe S . Kupfer : Altkupfer und Kupferabfälle jeder Art.
Klaffe 8 . Kupfer : in Legierungen mit Zink , unverarbeitet , insbesondere Messing

und Tombak in Barren . Platten und ähnlichen Formen;
auch als Altmaterial jeder Art.

Klaffe 7. Kupfer : in Legierungen mit Zink , vorverarbeitet , insbesondere Messing
und Tombak , entsprechend dem Zustand der Klaffen 3 und 3,
sowie Altmaterial.

Klaffe 8 . Kupfer : in Legierungen mit Zinn , unverarbeitet , insbesondere Bronze
und Rotguß in Barren , Platten und ähnlichen Formen;
auch als Altmaterial jeder Art.

Klaffe 9 . Kupfer : in Legierungen mit Zinn , vorgearbeitet , insbesondere Bronze
und Rotguß , entsprechend dem Zustand der Klaffen 2 und 3,
sowie Altmaterial.

Klaffe 10 . Kupfer : in Legierungen mit anderen Metallen , sofern sie nicht unter
Klaffe 6— 9 fallen und sofern Kupfer den Hauptbestandteil
bildet , unverarbeitet oder vorgearbeitet entsprechend dem
Zustand der Klaffen 2 und 3, alt oder neu.

Klasse 11 . Kupfer : in Erzen , Neben - und Zwischenprodukten der Hüttenindustrie
mit einem Kupfergehalt von mindestens 10 °/«, sowie in
Kupfervitriol.

Klaffe 13 . Nickel : unverarbeitet und vorgearbeitet , mit einem Reingehalt von
mindestens 90 °/° . insbesondere in Würfeln , Blechen,
Drähten und Anoden , sowie Altmaterial.

Klasse 13 . Nickel : in Fertigfabrikaten , ausgenommen sind Gebrauchsgegenstände,
die für den Haus - und den wirtschaftlichen Betrieb im
Gebrauch sind, jedoch nicht ausgenommen solche Gebrauchs-
gegenstände , welche zum Verkauf bestimmt sind.

Klaffe 14 . Nickel : in Erzen , Legierungen und plattiert , unverarbeitet und
vorgearbeitet , mit einem Nickelgehalt von mindestens 5 °/°
des Gesamtgkwichtes . insbesondere Drähte , Bleche , Nickel-
salze, auch Altmaterial.

Klaffe 15 . Zinn : unverarbeitet , vorgearbeitet und in Fertigfabrikaten , mit
einem Reingehalt von mindestens 99 .7 °/«, insbesondere auch
Folien , Kapseln , Tuben und Geschirre ; auch Altmaterial;
ausgenommen sind Gebrauchsgegenstände , die für den Haus¬
und den wirtschaftlichen Betrieb im Gebrauch sind , jedoch
nicht ausgenommen solche Gebrauchsgegenstände , welche zum
Verkauf bestimmt sind ; ausgenommen sind ferner fertige
Folien , Kapseln und Tuben , wenn bedruckt , gefärbt oder
mit Blattmetall beleg ».

Klaffe 16 . Zinn : entsprechend dem Zustand der Klasse 15 , jedoch mit einem
Reingehalt von mindestens 90 °/° und weniger als 99,7 °/°.

Klasse 17 . Zinn : in Erzen und Legierungen mit anderen Metallen , sofern sie
nicht unter Klaffe 8 und 9 fallen , unverarbeitet und vor
gearbeitet , sowie in Salzen , mit einem Zinngehalt von
mindestens 10 °/° des Gesamtgewichtes , insbesondere auch
Zinnchloride.

Klaffe 18 . Aluminium : unverarbeitet und vorgearbeitet mit einem Reingehalt
von mindestens 80 °/°. in jeder Form , insbesondere Drähte,
Seile , Bleche , Profile , unfertige Hohlgefäße und unfertige
Hausgeräte , auch Altmaterial , ausschließlich Aluminium-
Pulver und -Folien.

Klasse 19 . Aluminium : in Legierungen , unverarbeitet und vorgearbeitet , mit
einem Aluminiumgehalt von mindestens 60 °/° des Gesamt¬
gewichtes , auch Altmaterial.

Klaffe 20 . Antimon : metallisch (Ue § u1u8), Schwefelantimon (Lruäum ) , Anti¬
monoxyd und Anlimonerze , sowohl als Handelsprodukt wie
als Hüttenzwischenprodukt , unverarbeitet , vorgearbeitet , so¬
wie als Altmaterial.

Klasse 21 . Hartblei : mit einem Antimongehalt von 2 °/° bis 6 »/°.
Klaffe 22 . Hartblei : mit einem Antimongehalt von mehr als 6 »/°.

b ) Bei zusammengesetzten Metallen (Legierungen ), chemischen Verbindungen
und Erzen ist sowohl das Gesamtgewicht , wie der Gewichtsanteil des Haupt¬
metalls der betreffenden Klasse zu melden . Hauptmetalle sind für Klaffe 1— 11:
Kupfer ; für Klasse 12 — 14 : Nickel ; für Klaffe 15 bis 17 :' Zinn ; für Klasse
18 und 19 : Aluminium ; für Klasse 20 — 22 : Antimon.

8 2.
Von der Verfügung betroffene Personen , Gesellschaften « sw.

Von dieser Verfügung betroffen werden:
a) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen , in deren Betrieben die in

8 1 aufgeführten Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden , soweit
die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam und oder bei ihnen unter Zoll¬
aufsicht befinden.

b) alle Personen und Firmen , die solche Gegenstände aus Anlaß ihres
Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbs wegen in Gewahrsam haben,
soweit die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam und/oder bei ihnen unter
Zollaufsicht brfinden;

e) alle Kommunen , öffentlich rechtliche Körperschaften und Verbände , in
deren Betrieben solche Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden , oder
die solche Gegenstände in Gewahrsam haben , soweit die Vorräte sich in
ihrem Gewahrsam und/oder bei ihnen unter Zollaufstcht befinden;

ä ) alle Empfänger (in dem unter u, b und c bezeichnten Umfang ) solcher
Gegenstände nach Empfang derselben , falls die Gegenstände sich am
Meldetage auf dem Versand befinden und nicht bei einem der unter
u, d und e aufgeführten Unternehmer , Personen usw. in Gewahrsam
und/oder unter Zollaufsicht gehalten werden.

Vorräte , die in fremden Speichern . Lagerräumen und anderen Auf¬
bewahrungsräumen lagern , sind falls der Verfügungsberechtigte seine Vorräte
nicht unter eigenem Verschluß hält , von den Inhabern der betreffenden Auf¬
bewahrungsräume zu melden und gelten bei diesen beschlagnahmt.

Von der Verfügung betroffen sind hiernach insbesondere nachstehend
aufgeführte Betriebe und Personen:

gewerbliche Betriebe : Schlossereien , Schmieden , Werkstätten aller Art,
Fabriken aller Art , Ziehereien , Walzwerke , Gießereien , Hüttenwerke,
Zechen , Bauunternehmer , Gas -, Wasser - und Eleklrizitäts Lieferungs¬
gesellschaften kommunaler , öffentlich -rechtlicher und privater Art , Privat¬
werften , Betriebe für Güterbeförderung kommunaler , öffentlich rechtlicher
und privater Art , wie Eisenbahn - und Schiffahrtsgesellschaften , Reedereien,
Schiffer u. dergl . ; Handelsbetriebe : Händler , Lagerhalter , Spediteure,
Agenten , Kommissionäre u . dergl . Personen , welche zur Wiederver¬
äußerung durch sie oder andere bestimmte Gegenstände der in 8 1 auf-
geführten Art in Gewahrsam genommen haben , auch wenn sie im übrigen
kein Handelsgewerbe betreiben.

Sind in dem Bezirk der Unterzeichneten verfügenden Behörde Zweigstellen
vorhanden (Zweigfabriken , Filialen , Zweigbüros und dergl .) , so ist die Haupt-
stelle zur Meldung und zur Durchführung der Beschlagnahmebestimmungen auch
für diese Zweigstellen verpflichtet . Die außerhalb des genannten Bezirks (in
welchem sich die Hauplstelle befindet ) ansässigen Zweigstellen werden einzeln
betroffen.

8 3.
Umfang der Meldung.

Die Meldepflicht umfaßt außer den Angaben über Vorratsmengen noch
folgende Fragen:

a) wem die fremden Vorräte gehören , welche sich im Gewahrsam des
Auskunftspflichtigen befinden;

b) ob und gegebenenfalls durch welche Stelle bereits von anderer Seite
eine Beschlagnahme der Vorräte erfolgt ist.

8 4.
Inkrafttreten der Verfügung.

Für die Meldepflicht und die Beschlagnahme ist der am 1. Februar 1915
(Meldetap ) mittags 12 Uhr bestehende tatsächliche Zustand maßgebend.

Für die in 8 2 Absatz ä bezeichnten Gegenstände treten Meldepflicht und
und Beschlagnahme erst mit dem Empfang oder der Einlagerung der Waren
in Kraft.



Sofern die in Z 5 Absatz 3 aufgeführten Mindestoorräte am 1. Februar
1915 nicht erreicht sind , treten Meldepflicht und Beschlagnahme an dem Tage
in Kraft , an welchem diese Mindeftvorrätte überschritten werden.

Beschlagnahmt sind auch alle nach dem 1. Februar 1915 etwa hinzu¬
kommenden Vorräte.

§ 6.
Ausgenommen von der Verfügung.

Ausgenommen von dieser Verfügung sind solche, in 8 3 gekennzeichneten
Personen , Gesellschaften usw .,

3) deren Vorräte (einschl . derjenigen in sämtlichen Zweigstellen ) gleich

oder kleiner sind, als die folgenden Beträge:
Summe der Vorräte aus den Klassen 1 bis 11 einschl. : 300

,, „ „ 13 „14 „ 50 „ .
,, ,, ,, k, „ „ 15 „ 17 „ 100 „

V „ „ „ „ „ 18 :und 19 „ 100 „
Klaffe 20 100 „

Summe der Vorräte aus den Klassen 21 und 22 300 „

b ) deren Vorräte bereits durch schriftliche Einzelverfügung der Unterzeich¬
neten Behörde beschlagnahmt worden sind.

Verringern sich die Bestände eines von der Verfügung Betroffenen nach¬
träglich  unter die in 3) angegebenen Mindeftmengen , so behält sie trotzdem
für diesen ihre Gültigkeit.

8 6.
Befchlagnahmebestimmnngen.

Die Verwendung der beschlagnahmten Bestände wird in folgender Weise
geregelt:

3) Die beschlagnahmten Vorräte verbleiben in den Lagerräumen und sind

tunlichst gesondert auszubewahren . Es ist eine Lagerbuchführung ein¬
zurichten und den Polizei - und Militärbehörden jederzeit die Prüfung
der Lager sowie der Lagerbuchführung zu gestatten.

b ) Aus den beschlagnahmten Vorräten dürfen entnommen werden:

1. diejenigen Mengen , die zur Herstellung von Kriegslieferungen *) im
eigenen Betriebe erforderlich sind;

3 . diejenigen Mengen , die zur Herstellung von Kriegslieferungen in fremden
Betrieben erforderlich sind, sofern der Abnehmer dies durch eine schrift¬
liche Erklärung nachgewiesen und außerdem in gleicher Weise bestätigt
hat , daß seine vorhandenen und hinzutretenden Bestände beschlagnahmt
sind. Auf Ansvrdern des Lieferanten , sowie bei allen Lieferungen an

Personen , Firmen usw ., deren Bestände nicht beschlagnahmt sind , muß
der Abnehmer die Verwendung zu Kriegslieferungen durch vorschrifts-

*) Kriegslieferungen im Sinne der Beschlagnahmeverfügung sind : a) alle von folgen¬
den Stellen in Auftrag gegebenen Lieferungen : deutsche Militärbehörden , deutsche Reichs-
marinebehörden , deutsche Reichs - und Staatseisenbahnverwaltungen , ohne weiteres , b > die¬
jenigen von deutschen Reichs - oder Staats - Post - oder Telegraphenbehörden , deutschen
Königlichen Bergämtern , deutschen Hafenbauämtern , deutschen staatlichen und städtischen
Medizinalbehörden , anderen deutschen Reichs - oder Staatsbehörden in Auftrag gegebenen
Lieferungen , die mit dem Vermerk versehen sind , daß die Ausführung der Lieferung im

Interesse der Landesverteidigung nötig und unersetzlich sind.

mäßig ausgefüllte Bekegscheine (für die Vordrucke in den Postanstalten
1. und 2 . Klasse erhältlich sind) vorher Nachweisen. Die schriftlichen
Erklärungen und Belegscheine sind von dem Lieferanten aufzubewahren.

3 . für Friedenslieferungen nur die am Meldelag im eigenen Betrieb in
Arbeit befindlichen Stücke sowie die zu deren Fertigstellung erforderlichen
Mengen , sofern sie nicht durch andere Metalle ersetzbar sind und die
Fertigstellung dieser Stücke spätestens am 1. März 1915 einschließlich
beendet ist;

4 . diejenigen Mengen , welche für Ausbesserungen zur Aufrechterhaltung
des eigenen oder fremder Betriebe unbedingt erforderlich und nicht
durch andere Metalle ersetzbar sind. Die bei den Ausbesserungen ent¬
fallenden Metalle sind unter die beschlagnahmten Bestände aufzunehmen;
es wird anheimgestellt , sie der Kriegs -Metall A G . Berlin ŝs. 66,
Mauerstraße 63 — 65 unter Hinweis auf die vorliegende Verfügung
zum Kauf anzabieten , sobald die in § 5 angegebenen Mindestmengen
angesammelt sind;

5 . diejenigen Mengen , welche von der Kriegs -Metall A .G angekauft werden.
8 7.

Meldebestinrumrtgerr.
Die Meldung hat unter Benutzung der amtlichen Meldescheine für Metalle

zu erfolgen , für die Vordrucke in den Postanstalten 1 . und 2 . Klasse erhältlich
sind ; die Bestände sind nach den vorgedruckten Klassen getrennt anzugeben ; in

denjenigen Füllen , in welchen genaue Werte nicht ermittelt werden können (z. B.
der Reingehalt von Erzen ), sind Schätzungswerte einzutragen.

Dem Meldepfl -cktigen wird anheimgestelll , gleichzeitig mit der Meldung
auf brsonderem Bogen ein Angebot zum Verkauf eines Teils seiner Bestände
oder der ganzen Bestände einzureichen . Diese Angebote werden der Kriegsmelall«
Aktiengesellschaft weilergegeben , die in erster Linie als Käufer für das Kriegs«
Ministerium in Frage kommt.

Weitere Mitteilungen irgend welcher Art darf die Meldung nicht enthalten.
Die Meldezettel sind an die Metall Meldestelle der Kriegs -Rohstoff -Ab-

teilung des Königlichen Kriegsministeriums , Berlin Iss. 66 , Mauerstraße 63 — 65,

vorschriftsmäßig ausgefüllt bis zum 15 Februar 1915 einschließlich einzureichen.
An diese Stelle sind auch alle Anfragen zu richten, welche die vorliegende

Verfügung betreffen.
Die Bestände sind in gleicher Weise fortlaufend alle 3 Monate (erstmalig

wieder am 1. Mai ) aufzugeben unter Einhaltung der Einreichungsfrist bis zum
15 . des betreffenden Monats.

Stuttgart , 31. Januar 1915.
Das König !, stellv . Generalkommando des XIII . (K . W .) Armeekorps,

gez. v. Marchtaler.

Die Gemeindebehöiden werden höherer Weisung zufolge beauftragt , an
den für ihre Veröffentlichungen bestimmten Stellen die Bekanntmachung alsbald

zum Aushang zu bringen oder anzuschlagen.
Neuenbürg,  29 . Januar 1915 , K. Oberamt.

Ziegele.

K. Höeramt Yerrenöürg.

An die Landwirte.
Ein siegreicher Ausgang des Kriegs ist nur dann gewähr¬

leistet , wenn unsere Brolversorgung während des Kriegs sicher¬
gestellt ist. Dies ist nur dann der Fall , wenn alle Vorräte
a» Brotgetreide und daraus gewonnenem Mehl
ausfchlietzlich für den menschlichen Verbrauch verfüg
bar bleiben . Es wird deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen,
daß nicht verfüttert werden dürfen:

1. Mahltätnger Roggen , Weizen , Kernen und Dinkel sowie
Hafer , auch gequetscht oder geschroten;

2 . Mahtfähiger Roggen und Weizen sowie Hafer , mit
anderer Frucht gemischt;

3 . Roggen - und Weizenmehl , sowie Hafermehl , das allein
oder mit anderem Meht gemischt zur Brotbereitung geeignet ist;

4 . Mischungen , denen solches Mehl beigemischt ist;

5 . Brot mit Ausnahme von verdorbenem Brot und Brot-
absällen.

Verboten ist vor allem auch die Verfütterung von Brot»
getreide an Schweine . Das Verfuttern von Hafer an
Pierde ist gestattet . Verboten ist auch das Schroten von
Roggen , We >z>n und Spelz (Kernen , Dinkel , V >ejen) .

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis z«
15ÖV Mk. oder mit Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft.

Das Oberamt wird die Einhaltung der Vorschriften in
allen Gemeinden fortdauernd überwachen lassen und Zuwider
Handlungen unnachsichtüch bei der Staatsanwaltschaft anzeigen.

Den 29 . Jan . 1915 . Oberamtmann Ziegele.

- K. Höeramt Muenöürg.

! Umlage des Kedmdkbraudschadkiis für ISIS.
l Unter Hinweis aus die Verfügung des Ministeriums des
Innern vom 15 . Januar 1915 , Reg .Bl . S . 5 , werden die
Herren Ortsvorsteher ersucht , dafür Sorge zu tragen , daß die
Verzeichnisse über die im Gebäudekatastcr vorgekommenen Aender-
ungen mit den vom Gemeinderat geprüften und beurkundeten
Umlageregistern bis spätestens 20 . Februar 1915 dem Oberamt
vorgelegt werden.

i Im Hinblick auf den gegenwärtigen Stand der Brand-
Versicherungshavptkasse und die durchschnittliche Höhe der in den
letzten Jahren angesollenen Brandschäden wurde die Umlage für
das Kalenderjahr 1915 in der Weise bestimmt , daß bei den
Gebäuden der 3 . Klaffe , welche die Regel und die Grundlage
für die Berechnung des Beitrags in den höheren und niederen
Klassen bildet , der Beitrag von Einhundert Mark Brand¬
versicherungsanschlag zwölf Pfennig zu betragen hat.

Den 23 . Jan 1915 Oberamtmavn Ziegele.

Einige tüchtige , militärfreie

K. Ev. Bezirksschulamt Neuenbürg.

An die Zchn>mMdr , nßin md einjigm Wer.
Die Handwerkskammer Reultingen hat wieder eine ent¬

sprechende Anzahl „Führer zur Berufswahl " und zwar
in neuer , verbesserter Au ' lage zur Austeilung an die nächstes
Frühjahr zur Schulentlassung kommenden Knaben zur Verfügung
gestellt.

Dw für die einzelnen Schulen gewünschte Zahl wolle
baldgef . hieher miigeteilt werden.

Den 29 . Jan . 1915.
Bezirksschulinspektor Baumann.

Mechaniker
für Kushauer unS Gesenke

werden nach Wien gesucht. Offerte mit Angabe des
Alters , der bisherigen Beschäftigung , Lohnansprüche
rc. unter Chiffre L . an die Exped . ds . Bl.

»I»Lrnedleiäelläe»I»
Nein Lruelibanä „ Illval " oüll « I 'sllsi ', eignes 8z'8bem,

auola bei Xaebt , tragbar , bieteb ckie grö88to Lrloiebterung
unck kalt zecken Lrued Zurück . L,vlb - «l. Vorfallbinllvii,
Clvrnllsl »» ltvr . Imngjäbrigo klickabrung, reelle Leckienung
Lin rvieäer 8elb8b mit Nuetern anv68enck in Lkorxdvim:

Mtnoed . 3. kftbruar, voll 2—5 Ildr im 638lti.i »8 rur klume.

Lanäag .-Zpkiislist Lugen frei , Stuttgart , Lronkiistr. 46.

Aerzte
I S«zeichnen als vortreffliches
> Knkcnmittel

gMillionenP'.A"jj

Heiserkeit , Verschleimung,
Katarrh , schmerzende«

Hals , Keuchhusten , sowie als
Vorbeugung gegen Erkält¬
ungen , daher hochwillkommen

jedem Krieger!
stzstz not . begl . Zeugmffe

von Aerzten u . Pri¬
vaten verbürgen den sichere«
Erfolg . Appetitanregende,

fetnschmeckende AanSons.
Paket 25 Pfg . Dose 50 Pfg.
Kriegspackg . >5 Pfg ., kein Porto.
Za haben in Apotheken , sowie
bei : Wilh . Fietz u. With . Rauster
in Neuenbürg ; Apotheke
Tränkier und Wilh . König in
Herrenalb ; Fr . Wurster und
Wiih . Locher in Calmbach;
Joh . Barth und Albert Steg-
maier in Höfen ; Emil Wurster

^ in Langenbrand.

Junger Mann kann sich z»

Lckv"

ausbilden . Beruf gleich. Einti
sofort oder später.

^ Otts
OsikvoburKi. Lallen.
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Erscheint
Montag , Mittwoch,

Freitag und Samsta

Wr«t» vierteljährl.
Neuenbürg 1.3

Durch die Post bezöge:
km Grts - und Nachba
Ms -Verkehr »tL 1.3
8« sonstigen inlän
Verkehr 1.40 ; hie-
ft 20 Bestellgeld.

Ms »n»ment» nehmen a
P »st»nstalten und Postbot

jederzeit entgegen.

19.

W
München , 2d

Nachrichten " besck
Ludwig Ganghofe:
Felde  folgendem
von einem großzül
wenigen Gäste de
kleinen Empfangs»
feldgrauen Genera
Schritt ein . „Na,
volle Leute I Die
gemacht ! Und vo
Dank ." Dann ein
im Frühjahr . Mit
der Kaiser : „We,
jetzt gekommen ist
Wiedersehen würde
zimmer eine kurz«
an die sich eine P
Wintergarten ansc
stunde wird für dk
Offiziere ein militc
einem nahen Hau
bildern von einem
neue , wichtige un
Sache behandelt,
der Kaiser mit rasck
frage , worauf der
tritt der Kaiser ar
ihm die Hand und
ist eine gute Sacht
zosen das nachmack
wortet lächelnd : ,
haben das jetzt ers

Berlin,  30.
von Besichtigungen
Aufenthalt in Berl

Berlin,  30.
das „Berliner Tag
lustliste aus Fran!
Januar veröffentlii
runter 12 Offizier
400 Verwundete . !
luste in Südafrika
mitgeteil ». Was di
man vor allem vi
tillerie und starke
nells seien im E
wirksam.

Berlin , 30.
Industriestädte , di
wie Roubaix , Tour
wir der „Tägl . Ru
ordentlich betracht!
Rohmaterialien u
deren Wert auf et
schätzt werden kan
München , der im 3
Nordfrankreich bei
Münchener Hände
Außer den sehr c
Häuten , Fellen , Le
tallen wurden auck
und Ganzfabrikaten
Truppen , als sie in
Bekleidungsamte H
neuer Militärtuche i
Verwaltung als f
Beschlag belegt un
unsere Truppen zu
Militärverwaltung
verschiedene Fabrik:
So arbeiten z. B.
fabriken unter deutß
wurden überall mit
Rohstoffe betraut.
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